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In ſeter ueſt i oin

ſaͤmtliche Bezirks⸗Steuer⸗Commiſſaͤrs,

die Darſtellung der Håufer; Tarationbetr,

D
Di Haͤuſer⸗ Steuer: Ordnung ſpricht wi

N
aus : daß der mittlere

merth orr Gebaͤude die Baſis
der

Beſteurung bilden und als
C

Steuer Capital angino mnte
werden foll . GSD . F. . )

. ) Er ſoll durch Schatzung eines verkldelen
Bezirks⸗ und einesOrts⸗„ Taxators aufge⸗

funden werden , ( 6. St . O. §. 17 . DiS 22. )

. ) Damit die Abſchaͤtzing ein von den indi⸗

viduellen Anſichten der Taxatoren unabhän⸗

giges durch die Erfahrung gegebenes und

gijeder Localitaͤt entſprechendes Fundament

erhalte , ſchreibt die Haͤuſer - Steue ! ⸗Ord⸗
nung eine Zuſammenſtellung aller in dem

Jahrzehend von 1800 bis 1809 ſtattgohab⸗

ten Haus⸗„Kaͤuſe vor . ( 9St . O . . 35 .

unb 36 , Bepi , Bi 11 )



Dieſe durch die Erfahrung gegebenen Preiſe
ſollen modific irt werden :

a ) wenn das Object , worauf der Kaufſchilling
gebt , niht allein in dem Gebaͤude beſtan⸗

den ; oder

b) wenn das Gebaͤude ſeit der Zeit des Ver⸗

kaufs bedeutende Veraͤnderungen erlitten
hat; La ah

e) wenn aufer dm bedungenen Kaufe Preis
der Kaͤufer noch beſondere Verbindlichkeiten
uͤbernommen hat , welche als Theile des

Kaufſchillings angeſehen werden muͤſſen

oder , wenn der Verkaͤufer beſondere Ver⸗
bindlichkeiten uͤbernommen hat , welche den

Kauf - ⸗Preis mindern ; endlich
d) wenn der Preis zur Zeit des Verkaufs ge⸗

geir den damaligen gewoͤhnlichen Preig der

Haͤuſer in einzelnen Fäͤllen notoriſch zu hoch
oder zu niedrig wär ( § . 38 . 30 . )

. ) Nah dieſen pflichtmäßig modificir⸗
ten Preiſen ſollten die uͤbrigen Haͤuſer
abgeſchaͤtzt, die verkauften aber mit den mo⸗

dificirten Preiſen ſelbſt , ohne weiteres in

das Cataſter aufgenommenwerden. ( . St . O.
§. 40 bis à4 . Verordnung vom 6. Febr . 11 .

Nro . 373 . und 4. Maͤrz 11 . Nro - 620 . )

. ) Diejenige Orte, welche keine hinlaͤngliche
Anzahl eigener Kauf⸗Preiſe hatten ,



ſollten , nach den ergangenen beſondern An⸗

weiſungen , im Verhaͤltniß zu den naͤchſt⸗

gelegenen nach Kauf⸗Preiſen taxirten Or⸗

ten in Anſchlag kommen , wo aber auch

dieſes Mittel fehlt , nach den Erbauungs —⸗

Koſten unter Ruͤckſichtsnahme auf den durch

die Zeit entſtandenen Minder - Werth taxirt

werden .

Welche Ruͤckſichten hierbey zu nehmen

waren , iſt durch die Verordnung vom 27 .

April 1811 . Nro . 1180 . naͤher beſtimmt

worden .

. ) Um dem Steuer . - Anſchlag der Gebaͤude

vollkommene Publicitaͤt zu geben , und kuͤnf⸗

tigen Reclamationen vorzubeugen , iſt vor⸗

geſchrieben , daß nicht nur alle Steuerzettel ,

fondern auch die Kauf - Preife und ihre Mo -

dificationen oͤffentlich verleſen , die Recla⸗

mationen der Einzelnen , durch nochmalige

Taxation ſogleich erlediget , die Beſchwer —

dew ganzer Orte aber zur hoͤheren Ent⸗

ſcheidung vorgelegt werden ſollen . ( . St. O,

§ . 54 bis 70. )

. ) Die Genehmigung der Steuer - Capitalien

iſt dem Steuer - Departement des Finanz⸗
Miniſterii vorbehalten . ( §. 71) .

. ) Obgleich in den durch die Haͤuſer - Steuer⸗ —

Ordnung ſelbſt vorgeſchriebenen Acten —⸗

Stuͤcken
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Stuͤcken die zur Beurtheilung der Taxation

erforderliche Daten groͤßtentheils enti halten
ſind , ſo wuͤrde doch , ohne eine gedraͤngtere
Darſtellung derſelben , die der Natur der

Sache nach erforderliche ſchnelle mit hin⸗
reichender Umſicht verbundene Pruͤfung un⸗

moͤglich ſeyn , und findet man fih daher
veranlaßt , zu dieſem Zweck folgende nå -

here Vorſchriften zu ertheilen :

. ) Fuͤr jeden Steuer - Bezirk iſt die in der

Anlage enthaltene Tabelle zu verfaſſen ,
welche

A, das Verhaͤltniß der Haͤuſer⸗Zahl zur Po⸗
pulation ,

B. das Verhaͤltniß der Steuer⸗Capitalien zur

Haͤuſer⸗Zahl ,
C. die Reſultate der Arbeiten zu Auffindung

des Maaßſtabs der Taxation , und

D. die Ueberſicht der Beſchwerden darſtellen
ſoll .

10. ) Jh die Colonne T. find die Drte einzutra⸗
gen , welche den Steuer - Bezirk bilden . Sie

theilen ſich ab :

I . in diejenigen Orte , welche nach ihren eige⸗
nen Kauf⸗Preiſen taxirt worden find ;

( S . . )

Cammi , Häuſer St.Berort. D



zelnen Orte nach den ERAI
in die m y

II . in diejenigen ) welche nach den Kaulf⸗Pkeiſen i

benachbarter Orte takirt wurden ; unh
ti , in diejenigen Orte , fuͤr welche keine eigene

Käuf⸗Preiſe aufgefunden werden könnten ,

die auch nicht nach den Kauf⸗Preiſen be⸗

nachbarter Orte , ſondern nach den Er⸗

bauungskoſten taxirt wurden , ( S. 57

In jeder dieſer Abiheilüungen werden die ein⸗

hoͤren; und

die Orte jedes Amts in der Art Ee
däß der groͤßte Ort zuerſt geſetzt wird , und

dieſem die übrigen nach der Naͤhe irer Lage

folgen . Z. B.

‘ Te Dite ji welche nad sign
Kauf⸗Preiſen

taxirt worden , find <

a) Umi Schwetzingen .
1. Ort Schwetzingen⸗

2. Plankſtedt
; E

wN

b) Amt Oberheidelberg .
Aea A i

ii ) Die in dèr Tabelle vortommienden Ziffern ;

ſind fuͤr
die Unter „Abiheilungen I II . und

III . beſonders gu ſummiren , am Ende zu

recapituliren , und iſt die Haupt: Summe

fuͤr den Stent o pnp M $ wie
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dieſes aus dem anliegenden Formular naͤher
zu erſehen iſt .

22 ) ad A. Verhältniß der Haͤuſer⸗
Zahl zur Population . ( S. .)
Colonne II . a . Die Haͤuſer⸗ Zahl iſt nach

dem Cataſter zu nehmen . Ganz gefreyte
Haͤuſer H. St. O . §. 3 und . ) ſind nicht
zu zaͤhlen .

Colonne II .b. Die Seelen⸗Zahl wird nach
den neueſten Bevoͤlkerungs Liſten ge⸗
nommen .

Colonne II . e. Wie viel Seelen aufai Haug
kommen , iſt immer in einer ganzen Zahl
und in Zehnteln abzugeben .

13. ) ad B. Verhaltniß des Steuer⸗Ca⸗
pitals zur HäuferZahl . ( S. . )
Colonne II , a , Hier wird die Summe ein⸗

getragen , welche das Cataſter ausweißt .
Colonne III , b. Der Durchſchnitt iſt immer

in ganzen Gulden anzugeben .
14 . ) ad C. Maaßftab der Taxation ,>

( 6 . . )
Die ſich hierauf beziehenden Haupt⸗Colon⸗

nèn IV bis VII , ineluſ - gelten natuͤrlich
nur fuͤr die Orte der I . Abtheilung . ( S. 10. )

Bey allen Orten der II . Abtheilung ,
oder denjenigen , welche nach Kauf⸗Preiſen
benachbarter Orte taxirt worden find , iſt

D 2
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in bie Colonne IV . . , die Zahl der vor⸗

gefallenen Kaͤufe , wenn es auch noch ſo

wenig waren , zu bemerken , in die Colonne

V . aber der Ort zu ſetzen , nadh dem die

Taxation geſchehen iſt , und die Nummer

beyzufuͤgen , unter der er in der Abeheilung
I . vorkommt .

Bey allen Orten der Wiheunz III . ,

S . 10 . ) iſt in der Colonne IV . . , wie in

dem vorhergehenden Fall , die Zahl der

ſtattgehabten Kaͤufe zu ſetzen , in den uͤbri⸗

gen Colonnen aber nichts zu bemerken.
15 ) Bey allen Orten der Abtheilung I . ſind in

die Colonne IV . a. alle wirklich vorgefallene

Kaͤufe, ohne Unterſchied , ihrer Zahl nach

einzutragen . Dieſes gilt auch von den

Theilungs - ⸗Anſchlaͤgen , ſo fern ſie wegen

Mangel hinlaͤnglicher Kaͤufe aufgenommen
wurden . ( . St .O. §. 36. )

Die Colonne IV . b. bedarf keiner Er⸗

laͤuterung.
Sn die , Colonne IV . c. kommt dieie Zobi

der Haͤuſer , welche in die Zufammenſtel⸗
lung der Kauf⸗Preiſe ( Ziff , III . der Haͤuſer⸗

Steuer „Ordnung) aufgenommen worden

ſind .

In die Colonne IV . d. wird der Preis
dieſer Gebaͤude geſetzt , wie er in der Co⸗

lonne 5 der Beyl . Ziff. II . der Haͤuſer⸗
Steuer⸗Ordnung ſteht .



16. ) In der Colonne . , welche die in der

Colonne 8 der Beyl . Ziff . II . der HSt . O.

ſtehende Verminderungen nach den Haupt⸗
Rubriken darſtellt , haben die Unter - Ab⸗

theilungen a. b. c. und d. keiner Erlaͤute⸗

rung noͤthig .

Sn die Colonne e. gehéren beſonders die

Verminderungen , welche aus der Verbindlichkeit

des Verkaͤufers , den Kauf - Preis ganz oder zum

Theil unverzinslich eine gewiſſe Zeitlang ſtehen

zu laſſen , entſprungen ſind , oder aus der Ver⸗

bindlichkeit , den Kaufſchilling in Staats⸗Papie⸗

ren ; welche unter dem Nominal - ⸗Werth geſtan⸗

den haben , anzunehmen .

Die Unter - Abtheilungen k. und 8. beduͤrfen

keiner Erlaͤuterung .

17. ) In der Colonne VI . gehoͤren unter die Unter —

Abtheilung a. die beſonders in Doͤrfern

haͤufig vorkommenden Vorbehalte des lebens⸗

laͤnglichen Sitzes in dem verkauften Haus .

18 . ) Colonne VIL a. Die hier angefegt wer⸗

dende Summe muğ mit der Summe aller

Anſaͤtze der Colonne 4 der Beyl . Ziff , HL .

der Haͤuſer - Steuer - Ordnung zuſammen⸗

treffen , wenn vorſchriftsmaͤßig verfahren

worden iſt . Die unmittelbar unter die

Summe a zu ſetzende Summe b. entſpricht

dem Betrag der nehmlichen Kauf- Preiſe ,
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aber nach der Mehr - und Minderzahl zu⸗

ſammen gerechnet , der Summe aller Anſaͤtze
det Colonne 5 in der Beylage Ziff . II .

der . St .O.

10. ) Colonne VIII . Da die Verordnungen vom

6. Febr . 11 . Nro . 373 . und 4. Maͤrz 11 .

Nro . 620 . ( S. . ) weſentlich dahin zielen ,
keine weitere Taxation der Gebäude , deren

Kauf⸗Preis bekannt , und , wo noͤthig,
modificirt worden ſind , zuzulaſſen , dem

ungeachtet aber hier und da davon abge⸗
wichen worden iſt , ſo muß in der Colonne

VIII . a . angegeben werden , wie hoch die

in der Zuſammenſtellung Ziff . III , ( HSt. . )
vorkommenden Gebaͤude in dem Cataſter

ſtehen .

Der Betrag folk mit dem Anſatz der Colonne

VII . b. zuſammenſtimmen . Wo dieß nicht der

Fall iſt , wird in den Colonnen h. 1 oder 2 an⸗

gemerkt , wie viel Procent dieſe Summe mehr

oder weniger betraͤgt , als die Summe des mo⸗

dificirten Kauf - Preiſes der verkauften Haͤuſer
nach der Colonne VII . h . damit die Taxation

uͤberhaupt berichtiget werden kann .

Die Procente find immer nur im gangen
Baplen angugeben ; úber 4 pGt . ift fúr ein Ganz

zes , unter 5 PCt . fuͤr Null anzuſehen .



20. ) àd P . Ueberſicht der Beſchwerden .

( S . . )

Entweder haben ſich nur einzelne Staats⸗

buͤrger beſchwert , oder ein ganzer Ort ,

oder ein ganzer Bezirk .

Der Einzelne kann ſich beſchwert haben ,

daß ſein Haus an und fuͤr ſich zu hoch taxirt

ſeye , oder daß andere zu niedrig taxirt wor⸗

den ſind , ohne die Richtigkeit der Taxation

ſeines Gebaͤudes in Zweifel zu ziehen .

So verſchieden die Beſchwerden der Ein⸗

zelnen , ſo verſchieden koͤnnen die eines ganzen

Orts oder Bezirks ſeyn .

210 Die Colonne IX . iſt beſtimmt , die Ueber⸗

ſicht dieſer Beſchwerden zu geben , ſie iſt

natuͤrlich fuͤr alle Orte auszufuͤllen .

Wie viel Einzelne ſich auf die ein oder

andere Art beſchwert haben , iſt in Zahlen

guszudruͤcken , die uͤbrigen Fragen ſind mit

Ja oder Nein zu beantworten .

Ueber die Beſchwerden eines ganzen

Orts oder des ganzen Bezirks hat

der Steuer⸗Commiſſaͤr der Tabelle fein

Gutachten beyzulegen , das fuͤr jeden Drt

auf einen beſonderen Bogen halb gebrochen

geſchrieben und in folgender Form verfaßt

feyn foll ,

—42 .



à) Oben an wird der Name des Bezirks und

die vollſtaͤndige Rubricirung geſetzt , welche
der Ort in der Tabelle , Colonne I . hat .

Z. B .

Bezirk Schopfheim .
J . Orte , welche nach Kauf - ⸗Preiſen benach⸗

barter Orte taxirt worden ſind .

a) Amt Schopfheim .

1. Reitbach i

i o
S

d) Hiernach iſt die Rubrik der Tabelle zu

ſetzen , unter welche die Beſchwerde gehoͤrt.

IX . b . 1 beſchwert ſich uͤber die zu Hohe

Taxation ſeiner eigenen Gebaͤude , oder

IX . b. 2. beſchwert ſich uͤber die zu nied

rige Taxation des Orts Wiechs .

Beſchwerden uͤber die zu hohe Taxation der

eigenen und zù niedrige Taxation der Gebaͤude

eines dritten Orts oder Bezirks muͤſſen geſon⸗

dert bleiben , ſowohl in der Darſtellung als in

der Begutachtung .

c ) Unter die nun folgende Rubrik

Begruͤndung der Beſchwerden

ſind die zu Prstokoll gegebenen Gruͤnde kurz

und deutlich vorzutragen , und mit Nummern

zu bezeichnen , damit

24



d) die Meinung des Bezirks⸗ Commiſſaͤrs uͤber
den Gehalt dieſer Gruͤnde, welche unter
der Aufſchrift

Begutachtung

folgen ſoll , um ſo kuͤrzer und deutlicher
gefaßt , und hierauf

e) ein durchaus beſtimmter

Antrag ,

ob und welche Modification der Anſchlaͤge
àzu billigen , oder welche ſonſtige Maßregeln
zu ergreifen ſeyn moͤchten, abgeleitet wer
den kann .

Die Beſchwerden des ganzen Bezirks ſind

nach gleicher Form zu behandeln .
23 . ) So wie dieſe Vorarbeiten fuͤr die definitive

Genehmigung der Haͤuſer - Steuer - Arbeiten

A vorſchriftsmaͤßig vollendet ſind , hat ſolche
| der Bezirks⸗Commiſſaͤr dem Kreis⸗Direc⸗

torio einzuſenden .

24. ) Der Bezirks - Commiſſaͤr hat der Tabelle

von jedem Ort beyzulegen :
a) das Verzeichniß der Haus⸗Eigenthuͤmer .

| i - GtD . §. 231 )

b) das Verzeichniß uͤber die ganz oder zum

Theil frey gebliebenen Haͤuſer. ( §. 340 )
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e) - dag Verzeichniß uͤber die in dem Jahrzehend

von 1800 bis 1809 vorgefallenen Haus⸗

Kaͤufe . ( . St . O. f . 35 . Tab . Ziff . II . )

d) die Zuſammenſtellung der modificirten Kaufe

Preiſe ( §. St . O. § . 40 . Beyl . Ziff . HL )

e ) das Cataſter Giff . IV. )

F) da Teter t Giff . Y)
Ueber dieſe Acten - Stuͤcke iſt ein Verzeichniß

beyzulegen , und , wenn eines oder mehrere feh⸗

len , weil ſie bey den vorgelegenen Verhaͤltniſſen

überfluͤſſig waren , ſo iſt dieſes beſonders zu

bemerken.
. N. 364s

Gegenwaͤrtige Inſtruection erhäͤlt das Kreis⸗

directorium mit den , dazu gehoͤrigen Tabellen ,

um ſolche ſogleich unter die Bezirks⸗Commiſ⸗

ſaͤrs vertheilen zu laſſen , dieſelbe zur baldigen ,

getreuen und reinen Bearbeitung anzuweiſen ,

am Ende jeden Monats aber anhero anzuzeigen ,

welche Commiſſarien dieſe Tabelle vorgelegt ha⸗

ben , Carlsruhe den 16, Febr . 1812 .

Großherzogl. Bad . Finanz⸗Miniſterium .
Steuer : Departement ,

In Abweſenheit des Directors :

ag oe fh ;

vdt . Cnefelius .


	Seite 46
	Seite 47
	Seite 48
	Seite 49
	Seite 50
	Seite 51
	Seite 52
	Seite 53
	Seite 54
	Seite 55
	Seite 56
	Seite 57
	Seite 58

